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Liebe Piloten, Obmänner, Entwickler/Erzeuger, Instandhaltungsbetreiber und Händler der Luftsportsparte HG/PG  und mot. HG/PG

Ich möchte Euch hiermit in der zweiten derartigen Aussendung darüber informieren, dass nach Abschluss der intensiven Verhandlungen zwischen dem ÖAeC und dem BMVIT endlich die ZLLV 2010 mit   25.05.2010 in Kraft tritt.

Die ZLLV 2010 wurde vom BMVIT hauptsächlich aufgrund unserer Forderungen (ÖAeC)  der vernünftigen der heutigen Zeit entsprechenden Gesetzeslagen zu entsprechen erarbeitet, um somit eine Akzeptanz aller Betroffenen zu erreichen.

Der Schwerpunkt lag in der Entrümpelung aller nicht notwendigen  behördlichen Prozederen. Das heisst, die Verantwortung wurde den Personen übertragen, die aufgrund ihrer Obliegenheit letztendlich für die Lufttüchtigkeit, Gebrauch und Handhabung  verantwortlich sind.

Die Behörde hält sich in weiten Teilen heraus und schreitet unter anderem nur bei Gefahr im Verzug ein.

In der ZLLV 2010 wurden die uns betreffenden Bereiche  zusammengefasst und im „ 7.Teil“  gesondert  festgeschrieben.

Im Besonderen:

Der Bereich motorlose Hänge- und Paragleiter wurde total entbürokratisiert. 

Im Bereich   mot. Hänge- und Paragleiter wurden wesentliche Erleichterungen durchgesetzt.

Es bedarf keiner Musterprüfung/-Zulassung mehr, sondern nur mehr einer Bestätigung des Herstellers, dass das mot. Luftfahrzeug mit den Komponenten lufttüchtig  ist. 

Weiters ist auch keine Genehmigung des Instandhaltungsprogrammes mehr notwendig.

Ich kämpfte auch vehement für die Neudefinition der mot. HG/PG  Luftfahrzeuge.  

Im Groben sagt diese Neudefinition aus, dass das Luftfahrzeug  (Hänge- oder Paragleiter) auch mit Start-Landehilfen betrieben werden darf.  Dies stellt einen  wesentlichen Beitrag zur Unfallvermeidung dar.

Die Abgrenzung zu den großen Brüdern erfolgt im „Großen und Ganzen“   durch die Gewichtsbeschränkung von 120 kg Leergewicht, Gurtzeug und Rettungsgerät mit inbegriffen. 

Hier wurde jetzt eine klare Feststellung getroffen. 

Klarstellen möchte ich auch, dass der Gedanke und die Initiative der Entbürokratisierung nicht von irgendwo herkam, oder irgendwer dies betrieben hat, schon gar nicht von einem  Verband mit irgendeinem bezahlten Berater, oder Vorsteher einer Erzeugervereinigung.

Tatsache ist, dass ich nach der Übernahme der Technik motorloser Hänge- und Paragleiter in unserem Team die ganze Problematik der behördlichen Vollziehung, auch im motorisierten Bereich,  besprochen, erörtert und unsere Wünsche dann dem ÖAeC Präsidium vorgebracht habe. 

Das Präsidium,  allen voran der Präsident des ÖAeC, Herr Abg.a.d. Alois Roppert, griff unsere Vorschläge  auf und es wurde die Arbeitsgruppe  „ZLLV neu“,  mit  DI Münzer, Dr. Schmautzer, Dr. Flatz und Stocker, gebildet. Dr. Flatz erhielt die Legimitation, als „Sprecher“ dieser Arbeitsgruppe zu fungieren.

Bei der Verwirklichung der „ZLLV neu“  hatten wir nicht nur mit dem BMVIT  die Schwierigkeit unsere Wünsche abzuhandeln und soweit wie möglich durchzubringen,  sondern auch mit Personen und Institutionen zu kämpfen, die plötzlich im letzten Moment als Besserwisser auftraten,  alles in Frage stellten und dem BMVIT mit Verfassungsklagen drohten,  falls diese im Entwurf vorliegende „ZLLV neu“  Wirklichkeit werden würde (diesbezüglicher Schriftverkehr liegt mir vor).

Dieses  Phänomen tritt leider immer dann auf, wenn vermutlich versucht wird,  eigene  Befindlichkeiten zu befriedigen, um zu  „glänzen“ und sich in weiterer Folge auf Lorbeeren „Anderer“ auszuruhen.

Das  dies alles auch unter anderem die  Verzögerung des „In-Kraft-Tretens“ der Verordnung nach sich zog, brauche ich hier wohl nicht extra zu erwähnen.

Die Verzögerung dann aber den Bearbeitern des BMVIT, gerade auch von diesen Personen anzulasten,  ist meines Erachtens  „ sehr   billig“.

Diese Institutionen und selbst ernannte Experten hätten ja schon in den 90iger und darauffolgenden Jahren bis zu meiner Verantwortlichkeit die Möglichkeit gehabt, die Sache in Angriff zu nehmen.  

Hier wird jedoch der Mantel des Schweigens ausgebreitet und alle möglichen Ausreden und Ausflüchte gebraucht, wie auch versucht, durch Angriffe gegen den ÖAeC von den eigenen diesbezüglichen Versäumnissen abzulenken.

Jedoch wurde die „ZLLV neu“ trotz aller Störversuche so verwirklicht, wie diese vom BMVIT im Einvernehmen mit dem ÖAeC ausgehandelt und  ausgearbeitet wurde.

Jetzt soll sich jeder seine Gedanken darüber machen, ob der ÖAeC,  wie von einigen wenigen Personen hinausposaunt wird, „Abzocke“  oder sonst was betreibt,  oder ob er sich vehement für Erleichterungen der ihm übertragenen Luftsportagenden  einsetzt.

Einerseits das eigene Betreiben die behördlichen Aufgaben wegzubringen – andererseits Abzocke betreiben – passt doch wohl nicht zusammen!

  

Darum mein Apell, stärkt den ÖAeC mit eurer Mitgliedschaft. Es sind viele Vorhaben noch in Verhandlung und nur mit einer starken Gemeinschaft wie sie der ÖAeC darstellt ist es möglich, erfolgreich das Ziel zu erreichen, oder wenigstens annähernd zu erreichen. 

Bedenkt dabei auch, dass wir Funktionäre auch unsere Freizeit kostenlos dem Wohl unserer Flugsportart zur Verfügung stellen.

Macht euch auch Gedanken  über gewisse Schreibereien  in diversen Homepages, ob diese unserer Luftsportart wirklich dienlich sind, oder ob sie mehr Schaden anrichten als sie nützen.

Weitere Informationen werden laufend auf der offiziellen  Homepage der Technik Hänge-Paragleiter des ÖAeC www.technik-hgpg.at verlautbart.  

Die neuen Formulare, wie auch die ZLLV 2010  sind auch auf dieser Homepage abrufbar.   
            Ich wünsche „Allen“ viel Erfolg mit der neuen ZLLV und eine schöne unfallfreie Flugsaison! 

Leiter Technik Hänge- und Paragleiter

Willibald Stocker e.h.

Wien/Weißkirchen, am  19.05.2010

